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Berliner Platz: Umbau
für Verkehrssicherheit

In dieser Woche haben die Bauarbei-
ten am Berliner Platz begonnen.
Statt eines kompletten Ausbaus hat
sich die Stadt aktuell für einen provi-
sorischen Umbau entschieden. Die-
ser ist deutlich kostengünstiger und
wird seinen verkehrslenkenden Ef-
fekt dennoch erfüllen, ist sich die
Abteilung Straßenbau sicher. 

Die Ein- und Ausfahrten des Kreis-
verkehrs werden künstlich verengt.
Dazu kommen flexible weiß-graue
Recyclingelemente zum Einsatz, die

die Fahrstreifen in den Ein- und Aus-
fahrten verschmälern und dadurch
die Geschwindigkeit des motorisier-
ten Verkehrs reduzieren helfen. 

Die Querungen für den Fuß- und Rad-
verkehr werden auf rund vier Meter
Breite enger gemacht, die Radüber-
gänge und die Fahrstreifen sind dann
deutlich markiert. Der Radverkehr
bekommt im Kreisel Vorrang. 

Mit den Maßnahmen erhofft sich die
Stadtverwaltung einen sicheren Über -

gang zu schaffen, vor allem für Kin-
der und ältere Menschen sowie für
Personen mit körperlichen Ein-
schränkungen, die bislang durch die
sehr breite Straßenführung Schwie-
rigkeiten hatten, am Berliner Platz
sicher die Fahrbahn zu überqueren. 

Grund für den jetzigen provisori-
schen Umbau ist die städtische Un-
fallstatistik, die in den letzten Jahren
mehr als zwölf Unfälle mit Personen-
schäden im Bereich des Berliner
Platzes verzeichnet.

Zur ersten Sitzung seit dem Beginn der Corona-Pandemie trafen sich die Mitglieder des Ge-
meinderates, diesmal im großen Saal der Stadthalle. Unter Berücksichtigung aller Hygiene-
vorkehrungen diskutierten die Gemeinderätinnen und -räte in der rund siebenstündigen Sit-
zung dann eine ganze Reihe wichtiger Sachthemen. Zu Beginn informierten Oberbürgermeis-
ter Bernd Häusler und die Stadtkämmerei das Gremium über das finanzielle Defizit, das durch
die Corona-Krise im Stadthaushalt entstanden ist. Laut Kämmerei beläuft es sich nach vorsich-
tigen Schätzungen auf insgesamt 16,7 Millionen Euro. OB Häusler hatte diesbezüglich bereits
Ende März eine Haushaltssperre erlassen, mit dem Ziel, die Belastungen für den Stadthaus-
halt so gering wie möglich zu halten. Die Haushaltssperre gilt jetzt bis zum 15. Juni und soll da-
nach dann im Gemeinderat erneut diskutiert werden. Einig war man sich bei der derzeitig
schwierigen Finanzsituation darin, dass es Hilfen von Bund und Land für die Kommunen brau-
che, um das Defizit mildern zu können.

Demokratie in Zeiten von Corona

Die Mülltrennung wird in den aller-
meisten deutschen Haushalten so
penibel durchgeführt wie in nur
wenigen anderen Ländern. Auch
bei uns in Singen. Dennoch steigt
gleichzeitig die Anzahl der Fälle, in
denen uneinsichtige Zeitgenossen
ihren Müll einfach im öffentlichen
Raum entsorgt haben. 

Wilder Müll wird heutzutage über-
all aufgefunden, auf leerstehenden
privaten Grundstücken, auf der
Straße, im Wald oder auf dem Feld.
„Weggeworfen“ wird dabei alles,
was nicht mehr benötigt wird: Alt-
reifen, Batterien, Kühlschränke,
Hausmüll, Renovierreste, Altfahr-
zeuge oder Sperrmüll. Die illegale
Beseitigung solcher Abfälle stellt
grundsätzlich einen Verstoß gegen
das Abfallrecht dar. 

Die rechtswidrige Müllentsorgung
ist grundsätzlich eine Ordnungs-
widrigkeit. Das vorsätzliche oder
fahrlässige Entsorgen oder (Ab-)
Lagern von Haus- sowie Sperrmüll
abseits der hierfür vorgesehenen
und bereitgestellten Müllanlagen
kann mit einem Bußgeld sanktio-
niert werden. In Singen sind Buß-
gelder in Höhe von maximal
100.000 Euro möglich. 

Illegale Müllentsorgung ist nicht
immer nur als Ordnungswidrigkeit
zu werten, sondern stellt unter Um-
ständen auch eine Straftat dar. 

Voraussetzung hierfür ist, dass es
sich um Müll handelt, der eine an-
haltende Verschmutzung von Ge-
wässer, Boden oder Luft erzeugt –
etwa, wenn ein alter Pkw im Wald,

statt auf dem Schrottplatz, ent-
sorgt wird. Dabei besteht das Risi-
ko, dass Benzin aus dem Wagen
austritt und den Boden verunrei-
nigt. Bekommt die Staatsanwalt-
schaft Kenntnis von einer solchen
Straftat, so muss sie entsprechen-
de Ermittlungen einleiten. Täter
können dafür – zuzüglich einer
Geldstrafe – eine Haftstrafe von bis
zu fünf Jahren bekommen. Daher
muss der Müll immer ordnungsge-
mäß entsorgt werden.

Bei Auffinden von „wildem Müll“
sollte man sich über die Bürger-
meldungen auf der städtischen
Home page (www.singen.de) oder
an die Stadtwerke Singen, Telefon
85-425, wenden. Dann kann eine
Entsorgung der Abfälle veranlasst
werden.

Immer wieder ein Ärgernis

Verstoß gegen Abfallrecht: Wilder Müll kann für Verursacher teuer werden

Wer seinen Müll „wild“ entsorgt, der begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld sank-
tioniert werden kann, unter Umständen begeht er/sie sogar eine Straftat.

Landratsamt 

Corona im
Landkreis
Konstanz

Zum Stand Freitag, 
8. Mai, verzeichnete der Landkreis
Konstanz insgesamt 489 am Coro-
navirus infizierte Personen und
393 Genesene.

Vier Menschen befinden sich mo-
mentan in stationärer Behand-
lung.

Es gab zwölf Todesfälle.

Wichtiger
Hinweis

Täglich, ja stündlich,
erreichen uns derzeit
neue Nachrichten.
Unsere Ausgabe entspricht
dem Stand bei Redaktions-
schluss von SINGEN kommu-
nal. Wir bitten um Verständnis. 

!

!

Geänderte 
Müllabfuhr

Die Stadtwerke Singen weisen dar-
auf hin, dass wegen Christi Himmel-
fahrt (21. Mai) die Biomüllabfuhr –
statt am Donnerstag – erst am Frei-
tag, 22. Mai, stattfindet. 

Solarstrom vom eigenen Hausdach
ist heutzutage für viele Hauseigen-
tümer durchaus eine sinnvolle An-
gelegenheit. Die Solarzellen sind
mittlerweile wesentlich günstiger
und auch besser geworden. Damit
sich die eigene „Energiewende“ mit
erneuerbarer Energie auch rechnet,
sollte die Anlage richtig gewählt
sein.

Das erfordert eine gründliche Aus-
einandersetzung mit baulichen Ge-
gebenheiten, technischen Möglich-
keiten, rechtli-
chen Vorschrif-
ten und gründli-
chem Rechnen.

Lange hieß es in
Deutsch land, ei-
ne Süd aus rich -
tung der Module
müsse gewähr-
leistet sein, da-
mit auch ge nü -
gend Strom er -
zeugt wird. 

Zwar ist das
Süddach immer
noch optimal,
dennoch können
moderne Solar-
module auch bei
anderer Ausrich-
tung durchaus
genügend Strom
erzeugen. 

Wie gut ein Dach geeignet ist, kön-
nen Hausbesitzende ganz einfach
online prüfen. Mit dem Solarportal
auf der städtischen Homepage
(www.in-singen.de) lässt sich un-
kompliziert und schnell die Eignung
von Dachflächen für die Nutzung
von Solarenergie ermitteln.

Das Er gebnis der Be rech nung wird
in vier Eig nungs klas sen aus ge ge -
ben. Die je wei li gen Dach flä chen -
teile sind entsprechend ihrer Sola-
reignung farbig markiert.

Solarstrom vom Hausdach
lohnt sich!

Städtische Bibliotheken ab sofort
mit reduziertem Service geöffnet

Die Stadtbibliothek Singen hat ihre
Türen für Besucherinnen und Besu-
cher wieder geöffnet. Allerdings ist
der Service zunächst auf den reinen
Ausleihbetrieb beschränkt (Aus-
wahl, Ausleihe und Rückgabe von
Medien). 

Folgende Punkte müssen Besuche-
rinnen und Besucher beim Einlass
beachten:

•   Der Zugang in die Räumlichkeiten
der Stadtbibliothek wird nur einer
begrenzten Anzahl von Besucherin-
nen und Besuchern gewährt.
•   Der Aufenthalt ist auf die Zeit der
Medienauswahl und -ausleihe be-
schränkt (maximal 30 Minuten). 
•   Während des Aufenthalts ist eine
Mund-Nasen-Bedeckung (Alltags-
maske) zu tragen.
•   Besucher/innen müssen in den
geöffneten Bereichen einen Abstand
von mindestens 1,50 Metern einhal-
ten.
•   Es gelten die allgemeinen Hygie-
nevorschriften. 

Was bedeutet reduzierter Service?
•   Der längere Aufenthalt im Gebäu-
de ist nicht gestattet.
•   Es stehen keine Sitzmöbel oder
Arbeitsplätze zur Verfügung.
•   Die Arbeits- und Internet-PCs sind
außer Betrieb.
•   Es liegen keine Tageszeitungen
aus.
•   Nur Auskunftsdienst, keine aus-

führlichen Beratungen vor
Ort
•  Das Carifé bleibt bis auf
Weiteres geschlossen.

Was darüber hinaus an-
geboten wird:
Der neue Bestell- und Ab-
holservice der Städtischen
Bibliotheken kommt bei
den Nutzerinnen und Nut-
zern bestens an und wird
hervorragend angenom-
men. Deswegen bleibt die-
ser Service auch weiterhin
bestehen. 

Bis zu zehn verfügbare
Medien können per E-Mail unter 
bibliotheken@singen.de oder über
das Bestellformular unter bibliothe-
ken-singen.de bestellt und zum ver-
einbarten Termin innerhalb der regu-
lären Öffnungszeiten der Bücherei
abgeholt werden. Die Städtischen
Bibliotheken bitten darum, nach
Möglichkeit von telefonischen Be-
stellungen abzusehen. 

Museen: Besuch wieder möglich
Das Kunstmuseum Singen und das
Archäologische Hegau-Museum ha-
ben ihre Pforten für Besucherinnen
und Besucher wieder geöffnet. 

Das Kunstmuseum (Ekkehardstraße
10) lädt herzlich dazu ein, die Aus-
stellung „30 Jahre. Kunstmuseum
Singen“ sowie die Lichtinstallation
„Wetterleuchten“ von Daniel Hausig
persönlich zu betrachten (Öffnungs-
zeiten Dienstag bis Freitag 14 - 18
Uhr, Samstag und Sonntag 11 - 17
Uhr; Feiertag meist wie Werktag). 

Das Archäologische Hegau-Museum
(Am Schlossgarten 2) bietet auf sehr
anschauliche und interessante Wei-

se ein Fenster in die Vergangenheit
anhand seiner vielfältigen Exponate
(Öffnungszeiten: werktags 14 - 18
Uhr, sonn- und feiertags 14 - 17 Uhr;
der Eintritt ist frei). 

Selbstverständlich gibt es umfas-
sende Hygiene- und Schutzmaßnah-
men: Die Besucherzahl ist begrenzt
und stark frequentierte Flächen wer-
den regelmäßig desinfiziert. 

Man weist die Besucherinnen und
Besucher auch vor Ort auf die Hygie-
nevorschriften hin, zu denen die Ein-
haltung der Abstandsregel sowie
das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung gehören. 

Achtung: Man kann keinen Mund-
Nase-Schutz in den Museen kaufen.
Führungen und museumspädagogi-
sche Angebote dürfen bis auf Weite-
res nicht angeboten werden. 

Auch die Museen Art & Cars MAC 1
und MAC 2 öffnen ihre Türen – aller-
dings bis auf Weiteres nur an den
Wochenenden. Derzeit sind die Aus-
stellungen „California Abstract“ und
„Once Upon a Time…“ zu sehen (in
beiden Museen besteht Mund-Na-
senschutzpflicht); Öffnungszeiten
Museum Art & Cars: Samstag 13 - 17
Uhr, Sonntag 11 - 17 Uhr; letzter Ein-
lass 17 Uhr, Museum schließt um 18
Uhr. 

Standesamt Singen

Trauungen mit Gästen 
wieder möglich

Das Singener Standesamt ermöglicht ab sofort wieder Eheschließungen
mit Gästen. Insgesamt zehn Personen plus dem jeweiligen Standesbeam-
ten haben im Trauzimmer des Rathauses genügend Platz, damit jeder den
vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern einhalten kann.

Wer sich zur Hochzeit anmelden möchte, kann gerne Kontakt mit dem
Bürgerzentrum aufnehmen: Telefon 07731/85-598 oder 
standesamt@singen.de. 
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Amtliches

Bebauungsplan und
 örtliche Bauvorschriften 

„Brand II“
Satzungsbeschluss 

und Inkrafttreten

Der Gemeinderat der Stadt Singen
hat in seiner öffentlichen Sitzung
am 5. Mai 2020 den Bebauungs-
plan und die örtlichen Bauvor-
schriften „Brand II“ als Satzungen
beschlossen. 

Planungsgebiet
Das Plangebiet befindet sich im
Singener Ortsteil Schlatt unter Krä-
hen. Das Planungsgebiet liegt am
südöstlichen Ortsrand der Gemein-
de und grenzt an das bestehende
Gebiet „Brand“ an.

Die exakten Grenzen des Plange-
biets ergeben sich aus dem abge-
bildeten Übersichtsplan.

Ziel und Zweck
Ziel und Zweck der Planung ist die
Schaffung von Baurecht für die Ent-
wicklung von Wohngrundstücken. 

Verfahren
Die Aufstellung des Bebauungsplans
und der örtlichen Bauvorschriften
wurde gemäß § 13b BauGB im be-

schleunigten Verfahren durchge-
führt.

Inkrafttreten und Einsichtnahme
Der Bebauungsplan und die örtli-
chen Bauvorschriften werden mit
dieser Bekanntmachung rechtsver-
bindlich.

Der Bebauungsplan und die örtli-
chen Bauvorschriften können mit
der beigefügten Begründung im
Fachbereich Bauen, Abteilung Stadt-
planung, Rathaus, 1. OG, Zimmer
103-105 und 141-144, Hohgarten 2,
78224 Singen (Hohentwiel), von je-
dermann während der allgemeinen
Dienststunden eingesehen werden.
Dabei wird auf Verlangen auch Aus-
kunft über den Inhalt erteilt.

Hinweise
Auf die Vorschriften des § 44 Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4
BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in ei-
ne bisher zulässige Nutzung durch
den oben genannten Bauleitplan
und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen. 

Nach § 215 
Absatz 1 BauGB
wird eine be-
achtliche Ver-
letzung der in
§ 214 Absatz 1
Satz 1 Nummer
1 - 3 BauGB be-
zeichneten Ver-
fahrens- und
Formvorschrif-
ten, eine unter
Berücksichti-
gung von § 214
Absatz 2 BauGB
beachtliche Ver-
letzung der Vor-
schriften über
das Verhältnis
des Bebau-
ungsplans und
des Flächennut-
zungsplans, ein

nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB
beachtlicher Mangel des Abwä-
gungsvorgangs oder ein beachtli-
cher Fehler nach § 214 Absatz 2a
BauGB unbeachtlich, wenn sie be-
ziehungsweise er nicht innerhalb
eines Jahres seit der Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen.

Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustande-
kommen der Satzung wird nach § 4
Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftlich innerhalb eines
Jahres seit der Bekanntmachung
gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über
die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden
sind.

Singen, 13. Mai 2020

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister
der Stadt Singen

SINGEN kommunal
Redaktionsschluss für SINGEN kom-
munal vom 27. Mai: Montag, 18. Mai,
16 Uhr.

Fundsache
Fundsache: Ein einzelner Schlüssel mit
Anhänger; abzuholen bei der Verwal-
tungsstelle zu den Öffnungszeiten.

Rückerstattung Eintrittskarte
Die bei der Ortsverwaltung gekaufte
Eintrittskarte Nummer 6 für das ausge-
fallene Unterhaltungskonzert des Ver-
anstalters Blasmusikverband Hegau-
Bodensee im CURANA (14. März 2020),
kann zu den Öffnungszeiten der Ver-
waltungsstelle zurückgegeben wer-
den. Das Eintrittsgeld wird rückerstat-
tet. 

Problemstoffsammlung
Mittwoch, 13. Mai, 15.30 - 17.30 Uhr:
Problemstoffsammlung auf dem Park-
platz hinter dem Rathaus (Musikhalle).
Es werden nur Problemstoffe aus
Haushalten in haushaltsüblichen Men-
gen angenommen.

Redaktionsschluss
Redaktionsschluss für SINGEN kom-
munal vom 27. Mai: Montag, 18. Mai,
17 Uhr. 

Ortschaftsrat tagt
Mittwoch, 13. Mai, 19.30 Uhr: Öffentli-
che Ortschaftsratssitzung im Weihbi-
schof-Gnädinger-Haus (Tagesordnung
siehe Anschlagtafel). 

Post- und Verwaltungsstelle 
Die Post- und Verwaltungsstelle ist
vom 18. bis 20. Mai wie folgt geöffnet:
Montag 14 - 17 Uhr, Dienstag 9 - 12 Uhr,
Mittwoch 15 - 18 Uhr. 

Abgesagt 
Das Vereinspokalschießen wurde auf-
grund der unsicheren Corona-Lage vor-
erst abgesagt.

Abfalltermine
Donnerstag, 14. Mai: Biomüll
Dienstag, 19. Mai: Altpapier
Mittwoch, 20. Mai: Restmüll inkl. Roter
Deckel

Wiesen nicht betreten
Bitte das Gebot einhalten, dass Wie-
sen während der Aufwuchszeit nicht
betreten werden dürfen. Die Auf-
wuchszeit beginnt im März und endet
an Allerheiligen. 

Mülltermine
Dienstag, 19. Mai: Restmüll
Mittwoch, 20. Mai: Biomüll

Straßenschilder 
freischneiden

Grundstücksbesitzer müssen ihre Bäu-
me und Hecken so zurückschneiden,
dass das Astwerk nicht in öffentliche
Verkehrsflächen und Verkehrsschilder
hineinragt und keine Verkehrsgefähr-
dung entsteht. Die Ortsverwaltung bit-
tet um Beachtung.

Ortsverwaltung
Die Ortsverwaltung ist wieder diens-
tags für den Publikumsverkehr zu den
üblichen Sprechzeiten geöffnet – aller-
dings muss ein Mund-Nasen-Schutz
getragen werden. 

Leerung Papiertonne
Freitag, 22. Mai: Altpapier

Personalausweis/
Reisepass

Ausweise und Reisepässe können nur
noch in Singen beim Bürgerzentrum
beantragt werden. Dafür benötigt man
ein aktuelles, biometrisches Foto. Wer
möchte, kann die neuen Dokumente
bei der Verwaltungsstelle abholen;
das muss man dann allerdings bei der
Beantragung sagen.

Nachbarschaftshilfe
Das Büro der Nachbarschaftshilfe
bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Die Einsatzleitung ist jedoch zu den
Bürozeiten (Montag, Mittwoch und
Freitag, jeweils von 13.30 - 16.30 Uhr)
erreichbar unter der Telefonnummer
07731/9761479. Auch per E-Mail ist ei-
ne Kontaktaufnahme möglich:
nachbarn-helfen@t-online.de

Abgabeschluss
Redaktionsschluss für SINGEN kom-
munal vom 27. Mai: Dienstag, 19. Mai,
9 Uhr. 

Kartenführerscheine
Kartenführerscheine werden vom
Landratsamt immer nach Singen ins
Bürgerzentrum geschickt. Wer eine Ab-
holnachricht erhalten hat, kann das
Bürgerzentrum unter Telefon 85-599
beauftragen, das Dokument an die Ver-
waltungsstelle zu schicken, wo man es
dann bequem vor Ort abholt.

Ortschaftsrat tagt
Eine öffentliche Ortschaftsratssitzung
findet am Dienstag, 19. Mai, um 19.30
Uhr in der Alten Schule statt. Die Ta-
gesordnung hängt im Infokasten am
Rathaus aus. 

Papiertonne
Mittwoch, 20. Mai: Papiertonne

Verwaltungsstelle/Postfiliale
Verwaltungsstelle und Postfiliale ha-
ben wieder zu den regulären Öffnungs-
zeiten auf. Bitte Hygiene- und Sicher-
heitsregeln beachten und einen Mund-
Nasen-Schutz tragen. 

Brennholz
Momentan kann nur noch Brennholz in
der Form „Brennholz – lang“ (ab vier
Meter Länge, gelagert an einem auto-
befahrenen Waldweg) bestellt werden
– für den Eigenbedarf in haushaltsübli-
chen Mengen. Ein Nachweis über ei-
nen Motorsägelehrgang ist zwingend
erforderlich. Nähere Informationen un-
ter Telefon 07731/22539. 

Bohlingen

Friedingen

Beuren
an der Aach

Hausen
an der Aach

Schlatt
unter Krähen

Überlingen
am Ried

Wichtige
Telefonnummern

""

"

"

"

• Feuerwehr/Rettungsdienst:
� 112

• Polizei: � 110
• Polizeirevier Singen:

� 07731/888-0
• Krankentransport: � 19222

• Hegau-Bodensee-Klinikum, 
Virchowstraße 10, Singen:

� 07731/890
Montag, Dienstag, Donnerstag 19
bis 22 Uhr, Mittwoch und Freitag
17 bis 22 Uhr; Samstag, Sonntag
und Feiertag 9 bis 22 Uhr
• Kinder-Notfallpraxis: Änderung
der Öffnungszeiten. Die Kinder-
Notfallpraxis im Hegau-Boden-
see-Klinikum Singen (Virchow-
straße 10) hat seit 1. April neue
Öffnungszeiten: SSamstag, Sonn-
tag und an Feiertagen von 10 - 13
Uhr und von 16 - 19 Uhr. Rufnum-
mer für den kinderärztlichen Not-
falldienst: 11 61 17 (kostenlos).

Öffentliche Bekanntmachung

der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Singen,

Rielasingen-Worblingen, 
Steißlingen 

und Volkertshausen
12. Änderung 

Flächennutzungsplan 2020
der Vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft Singen,
Rielasingen-Worblingen, 

Steißlingen und Volkertshausen

Inkrafttreten gemäß § 6 (5) 
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinsame Ausschuss der
Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Singen, Rielasingen-Wor-
blingen, Steißlingen und Volkerts-
hausen hat in seiner öffentlichen
Sitzung am 5. Dezember 2019 die
12. Änderung Flächennutzungsplan
2020 der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Singen, Riela -
singen-Worblingen, Steißligen und
Volkertshausen beschlossen. 

Das Verfahren wurde dem Regie-
rungspräsidium Freiburg zur Ge-
nehmigung vorgelegt und ist mit
Schreiben vom 29. April 2020
(AZ.:21-2511.1-3) genehmigt wor-
den.

Die 12. Änderung Flächennutzungs-
plan Gewerbliche Baufläche „Vor
Eichen 2“, Steißlingen wird mit die-
ser Bekanntmachung wirksam. 

Die Unterlagen der 12. Änderung
Flächennutzungsplan 2020 – Be-
gründung mit Umweltsteckbrief,
Plandarstellung und die zu sam -
men fas sende Erklärung – können
während der üblichen Dienststun-

den an folgenden Stellen eingese-
hen werden:

–  SStadt Singen, Fachbereich Bauen,
Abteilung Stadtplanung, Hohgarten
2, 1. OG, Flur Zi.103-105 und 141-
144, 78224 Singen (Hohen twiel)

–  Rathaus der GGemeinde Steißlin-
gen, Bürgermeisteramt, Schulstra-

ße 19, Altbau, EG, Zimmer 3, 78256
Steißlingen

–  Rathaus der GGemeinde Riela-
singen-Worblingen, Bürgermeister-
amt, Lessingstraße 2, 1. OG, Flur,
Zimmer 28, 78239 Rielasingen-
Worblingen

–  Rathaus der GGemeinde Volkerts-
hausen, Bürgermeisteramt, Haupt-
straße 27, Zimmer 5, 78269 Vol-
kertshausen 

Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften des
Baugesetzbuches (BauGB) bei der
Aufstellung dieser 12. Änderung
des Flächennutzungsplanes ist nach
§§ 214 und 215 BauGB unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der 12. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes 2020 gegen -
über der Stadt Singen geltend ge-
macht worden ist. 

Der Sachverhalt, der die Verletzung
oder den Mangel begründen soll,
ist dabei darzulegen. Dies gilt
nicht, wenn die Vorschriften über
die Öffentlichkeit der Sitzung sowie
über das Anzeigeverfahren und
über die Bekanntmachung dieses
Flächennutzungsplanverfahrens ver -
letzt worden sind.

Ergänzend kann die 12. Änderung
Flächennutzungsplan 2020 auf der
Homepage der Stadt Singen
„www.singen.de“ unter „Planen,
Bau en, Mobilität, Umwelt/Stadtpla -
nung/Flächennutzungsplan/Flä -
chennutzungsplan 2020“ in Kürze
eingesehen werden. 

Anpassungen
Der Flächennutzungsplan 2020 der
Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Singen, Rielasingen-Worb -
lingen, Steißlingen und Volkerts-
hausen wurde im Wege der Berich-
tigung für Bebauungsplanverfah-
ren, die gemäß §13a BauGB durch-
geführt worden sind, angepasst.
Die Kenntnisnahme durch den Ge-
meinsamen Ausschuss erfolgte in
öffentlicher Sitzung am 5. Dezem-
ber 2019. Folgende Berichtigungen
wurden zur Kenntnis genommen: 

–  Gemischte Bauflächen im Be-

reich „1. Änderung Haupt-/Aleman-
nenstraße“, Singen
–  Wohnbaufläche im Bereich
„Stöckle“, Singen-Überlingen
–  Wohnbaufläche im Bereich „Un -
terdorf“, Singen-Überlingen
–  Wohnbaufläche im Bereich „Fa-
brikgut Ost“, Rielasingen-Worblin-
gen
–  Wohnbaufläche im Bereich „Nörd -
 liche Hauptstraße, 3. Änderung“,
Rielasingen-Worblingen
–  Wohnbaufläche im Bereich „Nörd-
liche Hauptstraße, 2. Änderung“,
Rielasingen-Worblingen
–  Wohnbaufläche im Bereich „Ha-
sel – 2. Änderung und 1. Erweite-
rung“, Rielasingen-Worblingen
–  Wohnbaufläche/Gemischte Bau-
fläche im Bereich „Friedhofstraße“,
Steißlingen
–  Wohnbaufläche/Gemischte Bau-
fläche im Bereich „Untere Singener
Straße, Erweiterung 1. Änderung“,
Steißlingen
–  Wohnbaufläche im Bereich
„Öhmdweg“, Volkertshausen
–  Gemeinbedarfsfläche im Bereich
„Ebne“, Steißlingen

Die Berichtigungen des Flächennut-
zungsplans 2020 können ebenfalls
auf der Homepage der Stadt Singen
„www.singen.de“ unter „Planen,
Bau en, Mobilität, Umwelt/Stadtpla-
nung/Flächennutzungsplan/Flä chen -
nutzungsplan 2020“ eingesehen
werden.

Singen, 13. Mai 2020

gez. Bernd Häusler

Vorsitzender des
Gemeinsamen Ausschusses 
der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche
Sitzung

des Ausschusses für Stadtplanung,
Bauen und Umwelt

am Mittwoch, 20. Mai, um 16 Uhr
im Rathaus, Hohgarten 2,

Ratssaal

Tagesordnung:

1. Baugesuche

1.1 Hausen an der Aach, Hinter den
Reben 14, Flst. Nr. 551/9: Umbau
Wohnhaus: First-Traufanhebung, Er-
stellung von drei PKW-Stellplätzen

2. Mitteilungen zu Baugesuchen

3. Anfragen und Anregungen zu Bau-
gesuchen

4. Stellungnahme zum Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „Solarpark
Waldhof“, Gemarkung Mühlhausen

5. Dringende Vergaben

6. Mitteilungen/Anträge

6.1 Kenntnisnahme der Potentialflä-
chen für Freilandfotovoltaik im Be-
reich der Autobahnen und Schienen-
wege auf Gemarkung der Stadt Sin-
gen

7. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich zu
dieser Sitzung eingeladen. Änderun-
gen bitte dem Aushang im Rathaus
entnehmen. 

Öffentliche
Sitzung

des Verwaltungs- und 
Finanzausschusses

am Dienstag, 19. Mai, um 16 Uhr im
Rathaus, Hohgarten 2, Ratssaal

Tagesordnung:

1. Gesperrte Maßnahmen aus dem
Haushalt 2020 im Rahmen der erlas-
senen Haushaltssperre

2. Ermächtigungsübertragungen von
2019 nach 2020

3. Festlegungen zur Darstellung des
Planvergleichs im Jahresabschluss
der Stadt Singen

4. Vergabe der Lieferung und War-
tung eines Storage- und Serversys-
tems für die Stadtverwaltung

5. Vergabe der Unterhalts-, Glas-
und Fensterrahmenreinigung für das
Familienzentrum Im Iben

6. Vergabe der Unterhalts-, Glas-
und Fensterrahmenreinigung für den
Baubetriebs- und Wertstoffhof (Los
1) und den Jugendtreff Nord (Los 2)
in Singen

7. Dringende Vergaben

8. Offenlagen

8.1 Schlussabrechnung für den 3.
Bauabschnitt – Sanierung Schloss-
berghalle Friedingen

9. Mitteilungen/Anträge

10. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich zu
dieser Sitzung eingeladen. Änderun-
gen bitte dem Aushang im Rathaus
entnehmen. 

Maskenpflicht
im ÖPNV

Die Stadtwerke Singen appellieren
an alle Fahrgäste, in öffentlichen
Verkehrsmitteln eine sogenannte
Alltagsmaske (Mund-Nasen-Schutz)
zu tragen. Jeder, der den ÖPNV be-
nutzt, ist dazu verpflichtet, eine sol-
che Maske mit sich zu führen und sie
sowohl an den Haltestellen (Bushal-
testellen und Bahnsteige) als auch
im Fahrzeug aufzusetzen. Wer keine
Maske hat, kann einen Schal oder
ein Tuch vor Mund und Nase tragen.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des ÖPNV besteht übrigens
keine Maskenpflicht, wenn sie sich
in einem abgetrennten Bereich auf-
halten. 

Stadtbus:

Jahreskartenbesitzer 
zahlen den „Mai“ nicht
Die Stadtwerke Singen bedanken
sich ausdrücklich bei allen Jah-
reskartenabonnenten für den
Stadtbus, die ihnen trotz der Co-
rona-Situation die Treue gehalten
haben. Als Ausgleich für den
„fehlenden April“ wird die Ge-
bühr für den Monat Mai aautoma-
tisch nicht abgebucht. Die Jahres-
karten bleiben weiterhin ununter-
brochen gültig. 


